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Beim vorliegenden Werk handelt es 
sich um eine Zusammenfassung von 
Beiträgen für ein Forschungsprojekt 
des Institutes für Finanzwissenschaft 
und Infrastrukturpolitik der Techni­
schen Universität Wien. 

Im ersten Kapitel über die finanziel­
len Transaktionen im Verkehrswesen 
im Jahr 1990 von Sabine Mayer wird 
ein Überblick über die Verkehrsausga­
ben der privaten und öffentlichen 
Haushalte, über den Straßenbau und 
die -erhaltung und über den öffentli­
chen Verkehr gegeben. 

Das zweite Kapitel von Hans-Georg 
Ruppe befaßt sich mit finanzverfas­
sungsrechtlichen Aspekten der Finan­
zierungsinstrumente im Verkehrswe­
sen und geht zunächst sehr detailliert 
in Form einer Bestandsaufnahme auf 
verkehrsspezifische Abgaben bzw. 
verkehrsspezifische Regelungen im 
allgemeinen Abgabenrecht ein, be­
schreibt den verfassungsrechtlichen 
Rahmen für rechtspolitische Maßnah­
men im Finanzierungsbereich und un­
terbreitet letztendlich Finanzierungs­
alternativen, die aufgrund der bisheri­
gen gesetzlichen Möglichkeiten bereits 
gegeben wären. 

Martin Reishafer und Stefan 
Winkelbauer beschäftigen sich im 
dritten Kapitel mit Organisationsfor­
men und Finanzierungsmodellen für 
den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) im In- und Ausland und stel-
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len Kooperationsformen im ÖPNV in 
Österreich, der BRD, Schweden und 
der Schweiz vor, wobei auch auf Re­
formvorschläge zur Organisation des 
ÖPNV (insbesondere in der BRD, 
Großbritannien und Schweden) einge­
gangen wird. 

Das vierte Kapitel von Bernd-Chri­
stian Funk behandelt staats- und ver­
waltungsrechtliche Aspekte einer 
Neuordnung der Kompetenzen unter 
besonderer Berücksichtigung des 
ÖPNV. 

Das fünfte Kapitel von Wilfried 
Schönbäck, Wolfgang Hanko und Sa­
bine Mayer rundet das vorliegende 
Werk mit einer Darstellung von Mo­
dellen für eine Neuordnung der Ent­
scheidungsverhältnisse im Verkehrs­
bereich ab . Im Hinblick auf den ÖPNV 
werden spezielle rechtliche Maßnah­
men, die Grundsätze für Verkehrsver­
bünde und die Ziele und Inhalte eines 
Bundesgesetzes über die ÖPNV-Fi­
nanzierung in den Vordergrund ge­
stellt, bezüglich der Bundesstraßen 
räumen die Verfasser einer Neuord­
nung der Entscheidungsverhältnisse 
im Bereich der Bundesstraßenverwal­
tung große Bedeutung ein. 

Das von Wilfried Schönbäck heraus­
gegebene Buch befaßt sich somit in er­
ster Linie mit dem ÖPNV und der 
Übertragung der Bundesstraßen an die 
Länder. Die Untersuchung der Finan­
zierungsmöglichkeiten behandelt die 
verschiedenen Finanzierungsinstru­
mente und die Schaffung eines ver­
bindlichen Abkommens zwischen 
Bund und Ländern über die Finanzie­
rung des ÖPNV. 

Die Gebietskörperschaften (Bund, 
Länder und Gemeinden) setzten im 
Jahr 1990 rund 10% ihrer gesamten 
Ausgaben für den Verkehrsbereich 
ein. Die Ausgaben der privaten Haus­
halte hingegen betrugen 1 5 % .  Die Ver­
kehrsausgaben der Unternehmen wur­
den nicht berücksichtigt. 

Bei den Bundesländern und den Ge­
meinden (ohne Wien) wurde der größte 
Anteil der Verkehrsausgaben für 
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Straßenbau und -erhaltung aufge­
wendet, vom Bund für den Schienen­
verkehr und in Wien für den ÖPNV. 

Insgesamt gaben die Gebietskörper­
schaften und die ASFINAG für 
Straßenbau und -erhaltung etwa 36 
Mrd. öS aus. Die Summe der Einnah­
men der Gebietskörperschaften aus 
dem Straßenverkehr betrugen rund 73 
Mrd. öS. Hier ist allerdings anzumer­
ken, daß aus diesen beiden Zahlen 
allein Rückschlüsse auf den volks­
wirtschaftlichen Kostendeckungsgrad 
nicht zulässig sind. 

Die gesamten Verkehrsausgaben der 
Gebietskörperschaften für den ÖPNV 
beliefen sich auf etwa 2 0  Mrd. öS. 

Auf Basis dieser Informationen 
überlegt Schönbäck eine Reorganisati­
on des ÖPNV. Hier sieht er zwei Mög­
lichkeiten: 
- Die erste wäre eine Globalstrategie, 

d. h. eine legislative Neustrukturie­
rung aller Angelegenheiten des 
ÖPNV (Schaffung eines eigenen 
Finanzierungsgesetzes, Änderung 
des Kraftfahrliniengesetzes und des 
Eisenbahngesetzes). Der Vorteil 
läge darin, daß eine Handlungsver­
pflichtung geschaffen würde und 
darüber hinaus eine Pflicht zur Be­
reitstellung finanzieller Mittel für 
den ÖPNV. 

- In der zweiten Variante sieht 
Schönbäck einen annähernd glei­
chen Effekt, aber mit geringerem 
gesetzgeberischem Aufwand. Es 
wäre ein Bundesgesetz über die Fi­
nanzierung des ÖPNV zu schaffen, 
das eine bedingte Verpflichtung des 
Bundes zur Erbringung finanzieller 
Leistungen verankert. Vorausset­
zungen wären z. B. die Mitwirkung 
der Länder und Gemeinden an ei­
nem Gesamtverkehrskonzept und 
die Vorlage von Landesverkehrs­
konzepten. 
Da derzeit viele unterschiedlich or­

ganisierte Verkehrsverbünde in Öster­
reich existieren, sind einheitliche 
Standards festzulegen, die das Ver­
kehrsangebot, die Tarifgestaltung, die 
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Organisation, die Finanzierung von 
Verkehrsverbünden durch Gebiets­
körperschaften und die Information 
und das Marketing beinhalten sollen. 

Im Bereich der Straßenverwaltung 
wird vorgeschlagen, die Verantwor­
tung des Bundes auf hochrangige Ver­
bindungen zu beschränken. Die Ver­
antwortung für Straßen mit regionaler 
Bedeutung sollten die Länder über­
nehmen und die Gemeinden für 
Strecken mit Erschließungsfunktion 
innerhalb der Gemeinde und mit All­
bindungsfunktion an das regionale 
Netz. Diese politische Verantwortung 
muß Planung, Errichtung, Erhaltung 
und Betrieb sowie Finanzierung um­
fassen. 

Schon im derzeitigen gesetzlichen 
Rahmen bestehen mehrere Möglich­
keiten der Länder, auf Basis von Lan­
desgesetzen zusätzliche finanzielle 
Mittel zu erschließen: 
- Aufgrund des Abgabenerfindungs­

rechtes können die Länder autonom 
neue Abgaben für Länder und Ge­
meinden einführen. 

- Eine neuartige Möglichkeit könnte 
mit der Einhebung einer Landesab­
gabe für das Befahren von Bal­
lungsräumen mit einem Kfz auf öf­
fentlichen Straßen geschaffen wer­
den. 

- Die Bemautung des Straßennetzes 
eines Landes im allgemeinen, aber 
auch auf einzelnen Verkehrsverbin­
dungen innerhalb eines Landes 
durch ein Bundesland ist laut 
Schönbäck im Prinzip zulässig. 
Grundstückseigentümer im Ein­
zugshereich des ÖPNV könnten ihre 
Vorteile durch Interessentenbeiträ­
ge abgelten. 

- Parkraumbewirtschaftung ist zwar 
nicht über Verwaltungsabgaben, 
aber über Gebrauchsabgaben mög­
lich und daher für den Landesge­
setzgeber autonom verfügbar. 

- Eine weitere Möglichkeit besteht im 
Ausbau der Sach- und Geldlei­
stungsverpflichtungen gemäß dem 
Baurecht im Zusammenhang mit 
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der Schaffung von Abstellplätzen 
für Kfz. 

- Weiters wird auch auf die Möglich­
keit der Einrichtung eines Fonds 
mit Rechtspersönlichkeit und Fi­
nanzierungsinstrumente außerhalb 
des Abgabenrechtes eingegangen. 
Auch auf Basis von Bundesgesetzen 

gibt es einige Möglichkeiten: Hier 
wären vor allem Bundesabgaben und 
eine Straßenmaut auf Bundesebene 
(Modifikationen der Mineralölsteuer, 
der Kfz-Steuer und des Straßenver­
kehrsbeitrages), die Beseitigung ein­
kommensteuerlicher Diskriminierun­
gen des öffentlichen Verkehrs (Über­
nahme der Kosten für Massenbeförde­
rungsmittel durch den Arbeitgeber 
und die Bereitstellung von firmeneige­
nen Parkplätzen) und die Erlassung 
eines Bundes.gesetzes über die Finan­
zierung des OPNV und eine dement­
sprechende Bereinigung des Finanz­
ausgleichsgesetzes zu nennen. 
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Dieser sehr positiv zu beurteilende 
wissenschaftliche Sammelband ist an 
einen Adressatenkreis gerichtet, der 
sich aus Entscheidungsträgem in Mi­
nisterien, öffentlichen Gebietskörper­
schaften, Interessenvertretungen und 
Politik zusammensetzt, die sich tag­
täglich mit Verkehrsproblemen aus­
einandersetzen müssen. Allein die sehr 
ausführliche Darstellung der Be­
standsanalyse mit detailliertem Zah­
lenmaterial eignet sich ausgezeichnet 
als N achschlagwerk, um sich über die 
sehr komplexe Materie des ÖPNV zu 
informieren. 

Einzig hinsichtlich der Aktualität 
des Buches muß festgestellt werden, 
daß einige Kapitel durch die Schnell­
lebigkeit mancher Gesetzesgrundla­
gen seit der Herausgabe im Jahr 1994 
bereits überholt sind und somit einer 
Überarbeitung bedürften. 

Richard Ruziczka 
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